
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Groß Kiesow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV MV)
vom 13.07.2011 fGVOBI. M-V 5. 777) und der Verordnung über die Entschädigung der in den
Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweckverbänden ehrenamtlich Tätigen
(Entschädigungsverordnung) vom 06. Juni 2019 (GVOBI. M-V 2019, 5. 192) wird nach Beschlussfassung
der Gemeindevertretung vom 24.02.2020 die folgende 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der
Gemeinde Groß Kiesow erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung

Die Hauptsatzung der Gemeinde Groß Kiesow vom 16.04.2012, zuletzt geändert durch die 2. Satzung
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Groß Kiesow vom 23.02.2015 wird wie folgt geändert:

In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird „einer Wertgrenze von 10 % des Haushaltsansatzes“ durch „einer Wertgrenze
von 20 % des betreffenden Produktsachkontos“ ersetzt,

in § 5 Abs. 1 Nr. 3 c) wird „bis 50.000 €“ ersatzlos gestrichen,
in § 5 Abs. 1 Nr. 3 f) wird „VOL“ durch „UVgO“ ersetzt.

Der § 6 Entschädigungen erhält folgenden Wortlaut:

§ 6 Entschädigungen

(1) Der Bürgermeister erhält eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.200,00 €
monatlich.
Dauert die Vertretung des Bürgermeisters mehr als drei Monate, entfällt die
Aufwandsentschädigung für ihn für die nachfolgende Vertretungszeit. In diesem Fall erhält die
stellvertretende Person die Aufwandsentschädigung in Höhe von 1/30 der funktionsbezogenen
Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters je weiteren Vertretungstag.

(2) Der 1. Stellvertreter des Bürgermeisters erhält monatlich 240,00 €. Der 2. Stellvertreter erhält
monatlich 120,00 €. Wird im Fall einer Vertretung des Bürgermeisters nach drei Monaten dem
Stellvertreter eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters gewährt,
entfällt für diesen Zeitraum die funktionsbezogene Aufwandsentschädigung nach Satz 1 bzw. 2 in
Höhe von 1/30 je Vertretungstag. Wird im Fall einer Vertretung des 1. Stellvertreters des
Bürgermeisters nach drei Monaten dem 2. Stellvertreter eine funktionsbezogene
Aufwandsentschädigung des 1. Stellvertreters in Höhe von 1/30 je Vertretungstag gewährt, entfällt

für diesen Zeitraum die funktionsbezogene Aufwandsentschädigung nach Satz 2 in Höhe von 1/30
je Vertretungstag.

(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der
Gemeindevertretung und der Ausschüsse, in die sie gewählt wurden, eine sitzungsbezogene
Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,00 €. Gleiches gilt für die sachkundigen Einwohner/-innen
für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt wurden.

(4) Die Mitglieder der Gemeindevertretung, welche keine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
empfangen, erhalten zusätzlich zur sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung einen monatlichen
Sockelbetrag von 30,00 €. Gleiches gilt für Vorsitzende der Ortsteilvertretung, wenn sie auch
Mitglied der Gemeindevertretung sind.



(5) Ausschussvorsitzende und bei ihrer Verhinderung deren Stellvertreter erhalten für jede von ihnen
geleitete Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60,00 €.

(6) Pro Tag darf nur eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung gewährt werden.

(7) Ehrenamtlich Tätige können nach Maßgabe des Reisekostenrechts auf Antrag Reisekosten nach
dem Landesreisekostengesetz erstattet bekommen.

(8) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als Vertreter der
Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder einem ähnlichen Organ eines Unternehmens
oder einer Einrichtung des privaten Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit sie pro
Mandat jährlich 100€ überschreiten, aus einer Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen
oder Einrichtungen, soweit sie pro Mandat jährlich 250 €‚ bei deren Vorsitzenden und
Vorständen bzw. Geschäftsführern pro Mandat jährlich 500€ überschreiten.

Der § 7 Öffentliche Bekanntmachungen erhält durch die Erweiterung von Abs. 2 folgenden

Wortlaut:

§ 7 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Groß Kiesow erfolgen durch Veröffentlichung im
Internet auf der Homepage des Amtes Züssow unter der Adresse www.amt-zuessow.de. Das
Ortsrecht ist über den Link/den Button „Bekanntmachungen“ zu erreichen. Beim Amt Züssow,
Dorfstraße 6, 17495 Züssow, kann jedermann sich Satzungen der Gemeinde kostenpflichtig
zusenden lassen. Textfassungen der Satzungen der Gemeinde werden zur Mitnahme während der
Öffnungszeiten in den Bürgerbüros des Amtes Züssow bereitgehalten und im Züssower Amtsblatt
zeitnah abgedruckt.

Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der
Bekanntmachung vermerkt.

(2) Des Weiteren erfolgen die Öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinde durch Aushang an den
Bekanntmachungstafeln. Die Dauer des Aushangs beträgt 8 Tage fAushangfrist), wobei der Tag des
Anschlags und der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit
Ablauf des letzten Tages der Aushangsfrist bewirkt. Für öffentliche Bekanntmachungen nach § 29
Abs. 6 KV M-V ist die in der Geschäftsordnung festgelegte Frist maßgebend.

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des
Absatzes 1, Satz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar
mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(4) Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in üblicher Form infolge
höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch Aushang
an der Bekanntmachungstafel in Groß Kiesow, Schulstraße 1 a (vor dem Gebäude) zu



veröffentlichen. Die Aushangfrist beträgt 14 Tage. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in
der Form nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf
gegenstandslos geworden ist.

(5) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung sowie der Ausschüsse werden
mindestens 3 Tage vor der Sitzung öffentlich im Internet, zu erreichen über den Link „Gremien“
über die Homepage des Amtes Züssow unter: www.amt-zuessow.de bekannt gemacht. Für Punkte
der Tagesordnung, die nicht öffentlich behandelt werden sollen, gilt dies nur insoweit, als dadurch
der Zweck der Nichtöffentlichkeit nicht gefährdet wird. Die Bekanntmachung und Verkündung ist
mit Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im
Internet verfügbar ist.

Artikel 2
Inkrafttreten

(1) Die § 5 und 7 treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Der § 6 dieser Satzung tritt zum 01.07.2020 in Kraft.

Groß iesow, den 30.03.2020

Dr. . Zschies
Bügermeisterin

Verfahrensvermerk:
Angezeigt bei dem Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Untere
Rechtsaufsichtsbehörde entsprechend § 5 KV M-V am 28.02.2020.
Bekannt gemacht am auf der Homepage www.amt-zuessow.de unter
Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Textfassung am im Züssower Amtsblatt Nr. /2019

Bekanntmachungsvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde,
können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 KV M-V nur innerhalb eines Jahres geltend
gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.

GroKiesow,den 03. 2020

t‘Li
Dr. A. Zschiesche
Bü germeisterin
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